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NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
für das Internetportal der Bürgerenergiegenossenschaft Attendorn eG auf 
mitgliedschaft.buergerwindpark-attendorn.de 

Die Bürgerenergiegenossenschaft Attendorn eG, Kölner Straße 12, 57439 Attendorn 
(„Bürgerenergiegenossenschaft“) betreibt das Internetportal mitgliedschaft.buergerwindpark-
attendorn.de (nachfolgend „Portal“). Für die Nutzung des Portals gelten die nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“). 

1. Vertragspartner und Regelungsbereich 
1.1. Parteien. Parteien der Nutzungsbedingungen sind die Bürgerenergiegenossenschaft und der 

jeweilige Interessent, der sich für die Nutzung des Portals registriert und sich für eine 
Mitgliedschaft in der Bürgerenergiegenossenschaft interessiert (der Interessent nachfolgend 
auch „Nutzer“; Nutzer und die Bürgerenergiegenossenschaft nachfolgend auch „Parteien“ oder 
einzeln „Partei“). 

1.2. Persönliche Nutzungsvoraussetzungen. Nutzer können ausschließlich die folgenden 
Personen werden: Natürliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des 
privaten oder öffentlichen Rechts und nicht rechtsfähige Vereine. Erforderlich ist jeweils, dass 
die Person die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der 
Genossenschaft erfüllt oder die Mitgliedschaft im Interesse der Genossenschaft liegt. 
Ungeachtet der vorgenannten Voraussetzungen kann Nutzer nicht werden, wer bereits Mitglied 
einer anderen Vereinigung ist, die im Wesentlichen gleichartige Geschäfte betreibt, oder wer 
derartige Geschäfte selbst betreibt oder betreiben lässt.  

1.3. Beschränkte Geschäftsfähigkeit. Minderjährige und sonstige in ihrer Geschäftsfähigkeit 
beschränkte Personen können dann Partei werden, wenn eine Einwilligung ihrer gesetzlichen 
Vertreter vorliegt.  

1.4. Kein Anspruch auf Mitgliedschaft. Durch die Nutzung des Portals kommt noch kein Vertrag 
oder sonstige rechtliche Beziehung in Bezug auf die Mitgliedschaft in der 
Bürgerenergiegenossenschaft zustande. Über letztere entscheidet ausschließlich der Vorstand 
der Bürgerenergiegenossenschaft entsprechend den Vorgaben in der Satzung. Diese Vorgaben 
können hier eingesehen werden: [LINK ZUR SATZUNG] 
 

2. Gegenstand der Portals und Funktionsumfang 
2.1. Verwaltung von Interessenten. Ziel des Portals ist es, (i) Nutzer über die Projekte der 

Bürgerenergiegenossenschaft zu informieren, (ii) ein sog. qualifiziertes 
Interessenbekundungsverfahren zur Beteiligung an der Bürgerenergiegenossenschaft 
durchzuführen und (iii) Nutzern die Möglichkeit zu bieten, Erklärungen zum Beitritt in die 
Bürgerenergiegenossenschaft abzugeben. 
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2.2. Verwaltung von Mitgliedern. Für Nutzer, die Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft sind, 
dient das Portal außerdem dazu, die Verwaltung der Mitglieder der 
Bürgerenergiegenossenschaft abzuwickeln, einschließlich mit den Mitgliedern zu 
kommunizieren und Dokumente zuzustellen. Nähere Einzelheiten hierzu regelt die Satzung der 
Bürgerenergiegenossenschaft. 

2.3. Technische Verfügbarkeit. Die Möglichkeit des Zugangs zum Portal über das Internet besteht 
im Rahmen des Stands der Technik, insbesondere durch gängige Internetbrowser in ihrer 
jeweils aktuellen Version. Eine jederzeitige Verfügbarkeit des Portals ist nicht geschuldet. Die 
Bürgerenergiegenossenschaft bemüht sich jedoch, das Portal möglichst konstant verfügbar zu 
halten. 

2.4. Wartung des Portals. Durch Updates und sonstige Wartungsmaßnahmen wird das Portal auf 
dem aktuellen Stand der Technik gehalten. Die Durchführung dieser Maßnahmen kann zur 
zwischenzeitlichen Einschränkung der Nutzung des Portals führen. Die 
Bürgerenergiegenossenschaft ist bemüht, die Wartungsarbeiten auf Zeiten zu beschränken, in 
den das Portal in der Regel weniger genutzt wird. 

2.5. Pflicht zur Bereithaltung von Nutzungsvoraussetzungen. Nutzer sind verpflichtet, die von 
ihnen genutzte Technik derart auf dem neusten Stand der Technik zu halten, dass ein Zugriff 
auf das Portal möglich ist und durch die von ihnen genutzte Technik keinen Schaden an dem 
Portal entsteht (bspw. durch die Übertragung von Schadcode im Rahmen des Uploads von 
Dokumenten). 
 

3. Kosten der Nutzung. Für die Nutzung des Portals, inklusive Abgabe der Interessensbekundung für 
eine Mitgliedschaft in der Bürgerenergiegenossenschaft und sonstiger Erklärungen werden keine 
Entgelte erhoben. 

 
4. Registrierung und Zugang zum Portal 

4.1. Registrierung. Interessenten müssen sich für das Portal registrieren, um Zugang zum Portal zu 
erhalten. Die Registrierung erfolgt mittels Angabe einer E-Mails-Adresse und der Vergabe eines 
Passworts. Außerdem haben Interessenten diese Nutzungsbedingungen im Rahmen der 
Registrierung zu akzeptieren.  Mit dem Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen bei 
Registrierung erklärt der Nutzer, dass er von diesen Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen 
hat und mit ihnen einverstanden ist. 

4.2. Interesse für Mitgliedschaft. Hat der Nutzer Zugang zum Portal erhalten, kann er eine 
qualifizierte Interessensbekundung für eine Mitgliedschaft in der Bürgerenergiegenossenschaft 
abgeben und sich durch gesonderten Beitritt und anschließender Zulassung durch den Vorstand 
der Bürgerenergiegenossenschaft an dieser beteiligen.  

4.3. Pflicht zur Geheimhaltung der Zugangsdaten. Ungeachtet der Pflicht zur generellen 
Verschwiegenheit nach Ziffer 8 dieser Nutzungsbedingungen, sind Nutzer verpflichtet, mit ihren 
Zugangsdaten zum Portal sorgfältig umzugehen und diese geheim zu halten. Erlangen Dritte 
Kenntnis von den Zugangsdaten und ist dem Nutzer dieser Umstand bekannt, hat der Nutzer 
die Bürgerenergiegenossenschaft über diesen Umstand unverzüglich nach Kenntniserlangung 
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zu informieren. Die Information hat an folgende E-Mail-Adresse zu erfolgen: 
mitgliedschaft@buergerenergiegenossenschaft-attendorn.de. 

4.4. Keine Übertragbarkeit / Nutzung für Dritte. Das Nutzerkonto für das Portal ist nicht 
übertragbar. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, mehrere Nutzerkonten anzulegen bzw. sich 
mehrfach für das Portal zu registrieren. Handelt es sich bei dem Nutzer bzw. Nutzerkontoinhaber 
um eine Personengesellschaft, eine juristische Person oder um einen nicht rechtsfähigen Verein, 
so können die Vertreter der Personengesellschaft, der juristische Person oder des nicht 
rechtsfähigen Vereins ein Nutzerkonto für die Institution anlegen. Minderjährige und sonstige in 
ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen können ein Nutzerkonto anlegen und das Portal 
nutzen, wenn eine Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter vorliegt. Für die Übertragbarkeit der 
Mitgliedschaft in der Bürgerenergiegenossenschaft gelten die Regelungen der Satzung.  
 

5. Nutzungsrechte 
5.1. Nutzungsrechte an Materialien. Die in dem Portal durch die Bürgerenergiegenossenschaft 

bereitgestellten Unterlagen, insbesondere (i) Informationsunterlagen zu den Projekten der 
Genossenschaft, (ii) die Software und Webseite mit denen das Portal betrieben wird, und (iii) 
sonstige Materialien, die von der Bürgerenergiegenossenschaft bzw. Dritten im Rahmen des 
Portals bereitgestellt werden (solche Unterlagen und Materialien zusammen auch 
„Portalmaterialien“) unterliegen verschiedenen Schutzrechten, insbesondere dem 
Urheberrecht. Nutzer dürfen die Portalmaterialien ausschließlich zur Nutzung des Portals 
entsprechend diesen Nutzungsbedingungen nutzen. Eine darüberhinausgehende Nutzung, 
insbesondere eine kommerzielle Nutzung, ist dem Nutzer ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung der Bürgerenergiegenossenschaft nicht gestattet. 

5.2. Nutzungsrechte an Nutzerinformationen. Die Bürgerenergiegenossenschaft ist berechtigt, 
Informationen, Dokumente und andere Materialien des Nutzers (zusammen 
„Nutzerinformationen“) für die Bereitstellung des Portals, die Prüfung einer 
Interessenbekundung, die Prüfung der Beitrittserklärung und (im Fall der Aufnahme eines 
Nutzers in die Bürgerenergiegenossenschaft) die Durchführung der Mitgliedschaft in der 
Bürgerenergiegenossenschaft im erforderlichen Umfang zu nutzen und zu verwerten. Dieses 
Nutzungs- und Verwertungsrecht schließt das Recht ein, Nutzerinformationen Dritten zu 
überlassen und erforderlichenfalls zu veröffentlichen. Sollten Nutzerinformationen 
personenbezogene Daten im Sinne der EU Datenschutz-Grundverordnung enthalten, gelten für 
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Bürgerenergiegenossenschaft die 
Datenschutzinformationen: https://mitgliedschaft.buergerwindpark-attendorn.de/datenschutz  

5.3. Freiheit von Rechten Dritter. Nutzerinformationen müssen frei von Rechten Dritter, die einer 
Nutzung und Verwertung entsprechend diesen Nutzungsbedingungen entgegenstehen, sein. 
Der Nutzer darf daher nur solche Nutzerinformationen bereitstellen, die frei von Rechen Dritter 
sind. Unterliegen Nutzerinformationen Schutzrechten des Nutzers oder Dritten, so gewährleistet 
der Nutzer, dass die Bürgerenergiegenossenschaft diese Nutzerinformationen entsprechend 
diesen Nutzungsbedingungen nutzen und verwerten darf. 
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6. Kündigung 
6.1. Kündigung durch Interessenten. Nutzer, die nicht Mitglieder der 

Bürgerenergiegenossenschaft sind, können den Nutzungsvertrag, insbesondere ihr Nutzerkonto 
für das Portal jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen. Die Kündigung kann durch 
Mitteilung an mitgliedschaft@buergerenergiegenossenschaft-attendorn.de oder im Portal 
selbständig unter „Mein Konto“ im Menübereich „Kennwort/ E-Mail ändern“ durch Anklicken des 
Buttons „Benutzerkonto löschen“ erfolgen. Folge einer Kündigung ist der Verlust der Möglichkeit 
zum Beitritt in die Bürgerenergiegenossenschaft. 

6.2. Kündigung durch Mitglieder. Für Nutzer, die bereits Mitglied der 
Bürgerenergiegenossenschaft sind, gelten zur Kündigung ausschließlich die Regelungen der 
Satzung der Bürgerenergiegenossenschaft zur Beendigung der Mitgliedschaft, abrufbar hier: 
https://mitgliedschaft.buergerwindpark-
attendorn.de/ee_projectlist/file_show/20a2980bb670bdee9c9f  
 

7. Haftung 
Die Haftung der Parteien entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Etwas anderes gilt nur für 
Mitglieder der Bürgerenergiegenossenschaft, sofern in der Satzung abweichende Regelungen 
vereinbart sind.  
 

8. Datenschutz und Schutz von Geheimnissen 
8.1. Datenschutzinformationen. Informationen zum Schutz personenbezogener Daten durch die 

Bürgerenergiegenossenschaft und insbesondere dazu, wie und auf welcher Grundlage die 
Bürgerenergiegenossenschaft personenbezogene Daten von Nutzern verarbeitet, sind den 
Datenschutzhinweisen zu entnehmen: https://mitgliedschaft.buergerwindpark-
attendorn.de/datenschutz 

8.2. Schutz von Geheimnissen. Die Nutzer verpflichtet sich, über Geheimnisse Verschwiegenheit 
zu wahren, sie ohne ausdrückliche Zustimmung des Vorstands der 
Bürgerenergiegenossenschaft Dritten gegenüber nicht offenzulegen und sie nicht für eigene 
Zwecke zu nutzen. Dem Nutzer ist es ausdrücklich verboten, sich Zugang zu Geheimnissen zu 
verschaffen, die ihm nicht zugänglich sind. Geheimnisse sind im Zusammenhang mit der 
Bürgerenergiegenossenschaft stehende Tatsachen, Umstände und Vorgänge, die nicht 
offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren 
Nichtverbreitung die Bürgerenergiegenossenschaft ein berechtigtes Interesse hat, insbesondere 
– nicht abschließend – einzelne Geschäftsvorgänge, Angebots- und Vertragsunterlagen, 
Kalkulationen, Preise, Organisation, Konstruktionspläne und -gedanken. Dies gilt auch für 
Angelegenheiten vertraulicher Natur, mithin solche Angelegenheiten, die keine Geheimnisse 
sind, deren Geheimhaltungsbedürftigkeit aber offensichtlich ist. Die Verpflichtung zur 
Geheimhaltung besteht während der gesamten Dauer der Mitgliedschaft und bleibt auch nach 
dessen Beendigung bestehen, solange die betreffenden Informationen ohne Verstoß gegen 
diese Geheimhaltungspflicht nicht allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich geworden 
sind. 
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9. Sonstige Vereinbarungen 

9.1. Verstoß gegen Nutzungsbedingungen. Verstößt der Nutzer gegen Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen, stehen der Bürgerenergiegenossenschaft die gesetzlichen Rechte zu. 
Die Bürgerenergiegenossenschaft ist insbesondere berechtigt, den Nutzungsvertrag mit dem 
Nutzer im Fall eines schuldhaften Verstoßes zu beenden. Für Mitglieder der 
Bürgerenergiegenossenschaft gelten bei Verstößen abweichend von diesen 
Nutzungsbestimmungen die Regelungen zum Ausschluss von Mitgliedern der Satzung: 
https://mitgliedschaft.buergerwindpark-
attendorn.de/ee_projectlist/file_show/20a2980bb670bdee9c9f 

9.2. Anwendbares Recht. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

9.3. Gerichtsstand für Unternehmer. Sofern es sich bei den Nutzern um unternehmerisch 
handelnde Personen (insbesondere juristische Personen) handelt, ist als Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten diese Bestimmungen betreffend das Gericht zuständig, in dessen örtlich 
Zuständigkeit der Sitz der Genossenschaft fällt. 

9.4. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen. Sofern einzelne Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen unwirksam sind oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die 
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten 
kommt. Gleiches gilt ebenso für eventuelle Regelungslücken. Im Übrigen gelten, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, die gesetzlichen Bestimmungen. 

9.5. Bereitstellung einer Kopie. Eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen ist für die Nutzer jederzeit 
im Footer/ in der Fußzeile der Webseite sowie im Portal über den Link „Nutzungsbedingungen“ 
dauerhaft im pdf-Format aufrufbar: https://mitgliedschaft.buergerwindpark-
attendorn.de/eeprojectlist/file_show/nutzungsbedingungen  


